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RS UVS Kärnten 2004/11/22 KUVS-
1314/6/2004

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.2004

Rechtssatz

Wird der Beschuldigten mit Straferkenntnis vorgeworfen, als Lenkerin eines Kraftfahrzeuges die zulässige

Höchstgeschwindigkeit überschritten zu haben, wurde jedoch durch Zeugen übereinstimmend bestätigt, dass sich die

Beschuldigte zur Tatzeit beim Abendessen anlässlich einer Hochzeitsfeier befunden hat und wurde auch in der

handschriftlichen Aufstellung über die durchgeführte Lasermessung  die Zi er 5 im Kennzeichen des Fahrzeuges der

Berufungswerberin überschrieben bzw ausgebessert und konnten auch die erhebenden Beamten den Lenker/die

Lenkerin des Fahrzeuges nicht erkennen, so ist der Berufung Folge zu geben und das Verwaltungsstrafverfahren

einzustellen. (Einstellung des Verfahrens)

Schlagworte

In dubio pro reo, Ausbesserung bei Aufstellung über Lasermessung, Lasermessung, Geschwindigkeit,

Geschwindigkeitsüberschreitung, Lenkererkennung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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